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2051. Quartierplan Nr.4 Berg, Weiach

Am 3. Juni 1996 ersuchte der Gemeinderat Weiach um Genehmigung

seines Beschlusses vom 19. Mär21996 betreffend Festsetzung des Quar-
tierplans Nr.4 Berg.

Der Festsetzungsbeschluss wurde im kantonalen Amtsblatt vom
29.Mrärz 1996 veröffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern
schriftlich mitgeteilt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung vom 7. l:lai
1996 der Kanzlei der Baurekurskommissionen ist gegen diesen Be-

schluss kein Rechtsmittel eingelegt worden.
Das Quartierplangebiet wird im Norden durch die Stadlerstrasse S-2,

im Osten durch die Brunngasse und die Bauzonengrenze, im Süden

durch die Bergstrasse und die Bauzonengrenze sowie im Westen durch

den Schulweg begrenzt. Das ganze Quartierplangebiet liegt innerhalb
der Bauzonen nach geltendem Zonenplan und innqrhalb des Gene-

rellen Kanalisationsprojektes der Gemeinde Weiach.

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplangebietes dienen

die von der Stadlerstrasse S-2 abzweigende Bergstrasse mit daran an-

geschlossener Obstgarten-, Buhalden- und Ifangstrasse sowie die Horn-

strasse, der Baum- und der Lindenweg. Zusatzlich an die Stadlerstrasse

S-2 angeschlossen ist die neue Quartierstrasse Im Bungert.

Auf die Festsetzung von Verkehrsbau- und Niveaulinien wird ver-

zichtet; damit ist bezüglich des Strassenabstands $ 265 PBG mass-

gebend. ZurTiasseesicherung wichtiger werkleitungen werden mit Ab-
stand von 5 bis 6 m Baulinien für Versorgungsleitungen festgesetzt'

Der Quartierplan umfasst ferner den Kostenverleger für die Ver-

fahrenskosten und die Baukosten (Strassen, Kanalisation,wasser, Elek-

trizität) sowie die Ordnung des Geldausgleichs.
DieVorlage ist rechtmässig,zweckmässig und angemessen ($ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat :

L Der mit Beschluss des Gemeinderates weiach vom 19. Màrz L996

festgesetzte Quartierplan Nr.4 Berg wird gestiitzt auf $159 PBG ge-

mäss den eingereichten Akten genehmigt'
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II. Mitteilung an den Gemeinderat Weiach, B187 Weiach (ftir sich und

zuhanden der beteiligten Grundeigentümer, unter Rücksendung eines
Plandossiers mit Genehmigungsvermerk), sowie an die Direktion der
öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

i.V. Hirschi


